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Stellungnahme

die führungskräfte und ihr Berufsverband 
dfk begrüßen in ihrer stellungnahme nach-
drücklich die Bemühungen, in einer langfris-
tigen eU-strategie die wesentlichen heraus-
forderungen der Zukunft zu definieren und 
lösungsvorschläge zu erarbeiten. aus sicht 
des dfk sind es insbesondere die folgenden 
Mega-themen, in denen besondere anstren-
gungen erforderlich sind:

• nachhaltiges Wachstum im eU-Wirtschafts-
raum 

• Bildung
• schaffung und sicherung von arbeitsplätzen 
• Bewältigung der demografischen effekte

Zu einzelnen Punkten des konsul-
tationspapiers wurde sodann wie 
folgt stellung genommen:

ohne eine spürbare Stärkung des 
Bildungswesens wird es nicht 
gelingen, dauerhaftes Wachstum 
und damit auch arbeitsplätze zu 
generieren. in einer soeben durch-
geführten Umfrage unseres ver-
bandes unter jüngeren führungs-
kräften ist das Politikfeld Bildung 
in den Bereichen schulen, hoch-
schulen und erwachsenenbildung 
als top-Priorität für die Politik 
gekennzeichnet worden (s. s. 8). 
anstrengungen auf diesem Gebiet 
stehen jedoch in der regel unter finanzierungs-
vorbehalt, so dass für eine förderung des Bil-
dungssektors die gleichzeitige entwicklung von 
finanzierungsinstrumenten unverzichtbar ist. 

der wünschenswerten größeren Mobilität der 
studenten selbst steht häufig das Problem 
der finanzierbarkeit von auslandsaufenthal-
ten entgegen. auch wenn es hier bereits eini-

ge lobenswerte ansätze und Programme wie 
erasmus, leonardo und erasmus Mundus gibt, 
sollte sich die eU dafür einsetzen, dass ein-
zelstaatliche Stipendien künftig generell für 
das studieren im eU-raum eingesetzt werden 
können.

das von der kommission vorgestellte umfas-
sende Flexicurity-Konzept (flexibilisierung 
des arbeitslebens bei gleichzeitiger sicherung 
von arbeitnehmerschutzrechten) beinhal-
tet viele richtige ansätze. Bei der Umsetzung 
muss es aber darum gehen, ein ausgewogenes 
verhältnis zwischen flexibility und security zu 
schaffen, um nicht bewährte strukturen und 
instrumente in den einzelnen Mitgliedstaaten 
zu zerstören.

Mit Blick auf die rechtliche ausgestaltung des 
arbeitslebens in deutschland wäre es viel zu 
kurz gegriffen, vor allem über einen qualitati-
ven abbau des Kündigungsschutzes zu spre-
chen. auch die oecd spricht in ihren neueren 
studien nicht mehr davon, dass ein hohes ni-
veau bei den arbeitsrechtlichen regelungen 
zum Beschäftigungsschutz hinderlich für 
neueinstellungen sein könnte. schließlich ist 

auch das deutsche kündigungsschutzgesetz 
kein kündigungsverhinderungsgesetz. viel-
mehr werden im kündigungsschutzgesetz die 
spielregeln für arbeitgeber und arbeitnehmer 
festgelegt, nach denen die Wirksamkeit ei-
ner kündigung zu bestimmen ist. damit wird 
willkürlichen und sozial ungerechtfertigten 
kündigungen richtigerweise ein riegel vorge-
schoben. Bei genauer Betrachtung schafft das 
deutsche kündigungsschutzrecht ein hohes 
Maß an rechtssicherheit und rechtsklarheit 
für alle Beteiligten, was letztlich den standort 
deutschland auch für ausländische investoren 
immer attraktiv gemacht hat. 

Unzutreffend wäre auch der eindruck, dass 
die Mobilitätsbereitschaft der arbeitnehmer 
durch ein hohes niveau der Beschäftigungs-

sicherung in deutschland gelit-
ten hätte. die Bereitschaft, den 
arbeitgeber zu wechseln, war in 
den letzten Jahren, insbesondere 
bei gut qualifizierten fach- und 
führungskräften, stark ausge-
prägt. dies kommt nicht zuletzt 
darin zum ausdruck, dass viele 
Unternehmen neue Bindungsin-
strumente entwickelt haben, um 
qualifizierte Mitarbeiter länger-
fristig im Unternehmen zu halten.

Beschäftigungsfördernd würde 
sich eine flexibilisierung des 
arbeitsrechts aber an anderer 
stelle auswirken. sinnvoll wäre 

es, die gesetzlichen vorschriften für die Be-
fristung von arbeitsverhältnissen zu ver-
einfachen und transparenter zu gestalten. 
sicherlich können arbeitgeber schon heute 
mit befristeten verträgen, orientiert an der 
auftragslage, arbeitskräfte beschäftigen. Ge-
rade die arbeitgeber in kleineren und mittel-
ständisch geprägten Unternehmen sind aber 
häufig unsicher, welche Möglichkeiten hier 
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bestehen, und verzichten lieber ganz auf das 
instrument der Befristung, um keine fehler 
zu begehen.

Möglichkeiten, die verschiedenen aspekte 
von flexicurity ausgewogenen und zum Wohle 
aller Beteiligten im arbeitsleben einzusetzen, 
bietet auch die deutsche Mitbestimmung. 
aus sicht der führungskräfte hat sich die 
Unternehmensmitbestimmung ebenso wie 
die betriebliche Mitbestimmung bewährt. Bei 
nüchterner Betrachtung ist zu beobachten, 
dass das wirtschaftliche Umfeld in deutsch-
land seit Jahren von durchgreifenden Unter-
nehmens- und konzernumstrukturierungen 
sowohl organisatorischer wie gesellschafts-
rechtlicher art, von Übernahmen, abspaltun-
gen und fusionen geprägt ist. im internatio-
nalen vergleich ist es schon bemerkenswert, 
wie lautlos und reibungslos diese Prozesse 
gelaufen sind, was zu einem ganz wesentli-
chen teil der Mitbestimmung zu verdanken 
ist. dies gilt für die aufsichtsräte ebenso wie 
für die Betriebsräte und die Sprecheraus-
schüsse der leitenden angestellten. die 
Mitbestimmung hat den Unternehmen Gele-
genheit gegeben, die arbeitnehmer und ihre 
vertreter an diesen Gestaltungsprozessen 
zu beteiligen. immer wieder hat sich die Mit-
bestimmung in deutschland, insbesondere 
wegen ihrer kooperativen und befriedenden 
Wirkung bewährt. diese mehrheitliche ein-
schätzung deutscher führungskräfte haben 
wir in eigenen repräsentativen studien be-
stätigt gefunden. dabei darf auch die rolle 
der leitenden angestellten im aufsichtsrat 
nicht vernachlässigt werden. leitende ange-
stellte tragen wesentlich dazu bei, mit ihrer 
kompetenz die arbeit in den aufsichtsräten 
zu professionalisieren. Würde dieser wichtige 
know-how-träger im aufsichtsrat wegfallen, 
wäre dies weder im interesse der arbeitneh-
mer noch der anteilseigner.

führungskräfte sind deshalb auf der ebene 
der Unternehmensmitbestimmung in den auf-
sichtsräten zu beteiligen, ebenfalls aber mit 
einer eigenen interessenvertretung auf der 
betrieblichen Mitbestimmungsebene durch 
sprecherausschüsse.

richtig ist es aber, in diesen strukturen die 
Mitbestimmung von unnötiger Bürokratie zu 
befreien und mehr flexibilität in ihrer organi-
sation, aber auch bei ihren handlungsmöglich-
keiten einzuräumen. Mit einem höheren Maß 
an flexibilität könnten unternehmensnahe 
lösungen durch sogenannte „betriebliche 
Bündnisse für arbeit“ kurzfristig zum Wohle 
aller Beteiligten umgesetzt werden. 

Beschäftigungsfördernd könnten sich auch 
Maßnahmen bei der arbeitsverwaltung aus-
wirken. arbeitslosigkeit könnte wirkungsvoller 
bekämpft werden, wenn den arbeitsuchenden 
grenzüberschreitend und eU-weit freie arbeits-
plätze angeboten würden. Möglichkeiten bie-
tet dazu schon heute eUres (EURopean Em-
ployment Services), die es auszubauen gilt. 
entsprechende serviceangebote sind bei den 
arbeitsuchenden viel zu wenig bekannt und 
werden von den arbeitsverwaltungen in den 
einzelnen ländern auch noch nicht konsequent 
genug umgesetzt. viele arbeitsuchende empfin-
den zudem die sozialversicherungsrechtlichen 
und steuerrechtlichen fragestellungen als so 
kompliziert, dass sie vor der annahme eines ar-
beitsplatzes im ausland eher zurückschrecken. 
eine vereinfachung bzw. harmonisierung der 
systeme ist dringend angezeigt. die annahme 
eines arbeitsplatzes im europäischen ausland 
kann sicherlich nicht verpflichtend sein, die op-
tion sollte für alle  arbeitsuchenden gleichwohl 
gegeben sein. dies gilt insbesondere in den 
heute schon von der eU definierten grenzüber-
schreitenden  regionen.

die Überlegungen der kommission, die Mobili-
tät der arbeitskräfte zu fördern, wird vom füh-
rungskräfteverband unterstützt. der dfk plä-
diert in diesem Zusammenhang nachdrücklich 
dafür, eine europäische Portabilitätsricht-
linie zu verabschieden. eine Portabilitäts-
richtlinie zur betrieblichen altersversorgung 
sollte eine herabsetzung der Unverfallbar-
keitsgrenzen sowie die Möglichkeit vorsehen, 
die altersversorgung nebst den erforderlichen 
rückstellungen zu einem neuen arbeitgeber 
mitzunehmen. dabei sind wir uns der tatsache 
bewusst, dass sich eine solche richtlinie auf 
die bisherigen direktzusagen nach deutschem 
Muster nicht fördernd auswirken würde. auf 
der anderen seite wissen wir, dass das alters-
versorgungsmodell der direktzusage ohne-
hin auf dem rückzug ist und daran auch ein 
verzicht auf die Portabilitätsrichtlinie nichts 
ändern würde. Gegebenenfalls ist daran zu 
denken, für bereits erteilte deutsche direktzu-
sagen eine Übergangsfrist von einigen Jahren 
festzuschreiben, womit Unternehmen und Mit-
arbeiter geschützt wären. außerdem könnte 
für die Unternehmen eine „Überforderungs-
grenze“ eingezogen werden. damit wäre zu 
verhindern, dass es für die Unternehmen zur 
existenzgefährdung kommt, wenn innerhalb 
kurzer Zeit ein Großteil der Mitarbeiter das Un-
ternehmen verlässt und Pensionsrückstellun-
gen zu übertragen wären.

industriepolitik ist zweifellos ein maßgeben-
der schlüssel zu Wachstum und Beschäfti-

gung. Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglich-
keit, aber auch sozialverträglichkeit sind dabei 
in einen angemessenen ausgleich zu bringen. 
dabei benötigen die Unternehmen von der 
Politik verlässliche rahmenbedingungen für 
ihre in der regel kapitalintensiven und weit in 
die Zukunft greifenden investitionsentschei-
dungen. diese verlässlichkeit ist für investi-
tionen, aber auch für die wünschenswerten 
forschungsanstrengungen der Unternehmen 
unerlässlich. führt politisches handeln sogar 
zur vorzeitigen stilllegung von anlagen, ohne 
dass dies sachlich gerechtfertigt wäre, und 
damit zu erzwungenen, verfrühten neuinves-
titionen, die vielleicht sogar außerhalb des eU-
raums erfolgen, wird kapital vernichtet, das 
für Wachstum und Beschäftigung eingesetzt 
werden könnte. als arbeitsmarktpolitischer 
faktor muss industriepolitik zwingend auch 
sozialverträglich sein. auch die Mitarbeiter in 
den Unternehmen haben einen anspruch dar-
auf, dass die Politik verlässliche Perspektiven 
für ihre jeweilige Branche schafft. nur dann 
kann die ausbildung von hoch qualifizierten 
fachkräften in den einzelnen Branchen ge-
sichert werden.

Wie geht es weiter?

für den dfk wird es nicht bei dieser stellung-
nahme gegenüber der eU-kommission bleiben. 
vielmehr werden wir diese Positionen auch den 
deutschen abgeordneten im europäischen Par-
lament zukommen lassen, aus deren reihen 
bereits einige Gesprächsangebote vorliegen, die 
mit diesen konkreten themen aufgegriffen wer-
den können.   

Berlaymont-Gebäude, Sitz der Europäischen Kommission
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